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Nachweis der Abstreifsicherheit axial beanspruchter
Einschraubverbindungen.

1 Allgemeines

Für die Bestimmungsgrößen der verschiedenen Gewindearten, wie Spitz-, Trapez-, Rund- und
Sägengewinde, wird die DIN 2244 herangezogen. Damit gilt mit Ausnahme des Sägengewindes
nach DIN 513 T. 1 ... 3 für alle Gewindearten, daß die Höhen der Grunddreiecke H nach folgen-
der Gleichung berechnet werden:

H = ½ * P * ctg ( /2) (1)

mit P = Steigung (Ganghöhe)
und  = Flankenwinkel.

errechnet werden.

Bild 1: Nullprofil eines Spitzgewindes

2 Abstreifsicherheit

Im Zuge der Konstruktionen von Einschraubverbindungen, wie bei Gewindelast- und Zurrblöcken,
Ringschrauben, Kugeldrehverbindungen o. ä. sind neben den Bauteilbemessungen auch Festig-
keitsnachweise zu erbringen, um sicherzustellen, daß die Schraubverbindung haltbar ist. Über die
Berechnung solcher Schraubverbindungen mit metrischen ISO-Gewinden nach DIN 13/14 existie-
ren diverse Beiträge im Schrifttum.

Die Berechnung soll so angelegt sein, daß eine hinreichende Einschraubtiefe zu ermitteln ist, wo-
bei im allgemeinen davon ausgegangen wird, daß die Werkstoffestigkeit des Körpers mit dem
Mutterngewinde (Mutter) gleich dem der Schraube (Bolzen) ist. Bei unterschiedlichen Werkstoffe-
stigkeiten von Mutter- und Bolzen wird auch bei den bisher anerkannten Berechnungsverfahren
nach der VDI-Richtlinie 2230 [1] angenommen, daß die Gewindegänge je nach Werkstoffpaarung
entweder in der Nähe des Grund des Muttergewindes bei d oder des Bolzengewindes bei D1 ab-
gestreift werden. [2]

Anhand von vielen Versuchen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen [3, 4, 5] wurde jedoch
festgestellt, daß die vorstehenden Annahmen im allgemeinen nicht zutreffend sind, sondern daß
Bolzen- und Mutterngewinde gleichzeitig versagen können. Dabei ergibt sich ein glatter Abscher-
zylinder mit der Länge der Einschraubtiefe m und dem Abstreifdurchmesser d . Letzterer liegt im
allgemeinen zwischen den vorgenannten Durchmessern d und D1, also D1 

 

d

  

d.

Die Abweichung des Abstreifdurchmesser vom theoretischen Flankendurchmesser des Gewindes
D2, bzw. d2 hängt von der Werkstoffpaarung ab. Die nach der Richtlinie VDI 2230 [1] berechne-
ten Einschraubtiefen können dagegen zu größeren Ungenauigkeiten und Risiken führen. [3]

Bei Festigkeitsnachweisen für Anwendungen mit hohen Gefahrenpotential, sind definierte Sicher-
heitsnachweise zu führen, hierzu wird die statische Sicherheit  als das Verhältnis der Abscherfe-
stigkeit m zur vorhandenen Abscherbeanspruchung am Abscherzylinder  definiert.

 = m / (2)

Obwohl sich der Durchmesser des Abscherzylinders im allgemeinen so einstellt, daß das Versa-
gen von Mutter- und Bolzengewinde gleichzeitig erfolgt, wird der Sicherheitsnachweis für jedes
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der beiden Teile gefordert. Ferner ist der Nachweis der statischen Bruchsicherheit des Bolzen
erforderlich.

Vorausgesetzt, daß das Gewinde beim Einschrauben nicht überbeansprucht wird und die Bela-
stungsrichtung in axialer Richtung auf Zug erfolgt, liegt eine Abscherbeanspruchung vor (Bild 2).

Bild 2: Wälzgelagerter Wirbelblock mit Einschraubverbindung

Die Abscherfestigkeit m läßt sich für gängige Stähle nach der Hypothese der Gestaltsänderung
nach von Mises aus der Zugfestigkeit Rm berechnen:

m 

 

Rm / 3 (2a)

Dieser Zusammenhang wird hier in allgemeiner Form formuliert, indem ein Scherspannungsfaktor
 eingeführt wird, der gewindespezifische Einflüsse auf den Abschervorgang enthält und formal

für alle interessierenden Werkstoffe gilt:

m =  * Rm (3)

Diese Darstellung gilt für Muttern (Index M) und Bolzen (Index B) gleichermaßen, also

m,M = M * Rm,M (3a)

und

m,B = B * Rm,B (3b)

3 Scherspannungsfaktor

In mehr als 100 Versuchen mit unterschiedlichsten Werkstoffen für Bolzen und Muttern wurde
nachgewiesen, daß die Gestaltsänderungshypothese nur bei bestimmten Werkstoffen (ferritisch
und martensitische Stähle) in guter Näherung zutrifft [3].

Für alle genannten Versuche wurden serienmäßig hergestellte Schraubenbolzen M 20 bzw. M 16,
jeweils aus derselben Vergütungscharge, mit dem Abmaß von 6g eingesetzt, und die Muttern
wurden aus den verschiedenen Werkstoffen mit einem Abmaß von 7H gefertigt. Mit Ausnahme
des austenitischen Bolzens waren alle Bolzengewinde gerollt. Sofern der Scherspannungsfaktor
aus Versuchsergebnissen abgeleitet wird, enthält er neben den Werkstoffeigenschaften, etwaige
Biegespannungseinflüssen sowie das Spiel aus den Toleranzen, Kerbeinflüsse und Stützwirkun-
gen im Gewindeteil. Im folgenden werden die theoretischen Grundlagen für die Ermittlung der
Scherspannungsfaktoren aus Versuchsergebnissen hergeleitet. Vorausgesetzt wird hierfür, daß
die tatsächlichen Zugfestigkeiten der Proben bekannt sind.

Gemessen wird die Zugkraft F der Schraubenverbindung, bei der das Gewinde abgestreift wird.
Der gesamte Abstreifzylinder hat die Gesamtabscherfläche A :

A  = m * d  * (4)
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wobei m die gesamte wirksame Einschraubtiefe bedeutet. Ebenso wird der Abstreifdurchmesser
d  gemessen. Im allgemeinen besteht die Abscher-/Abstreiffläche aus Mutter- und Bolzenanteil,
die nur gleichzeitig abscheren können. Wegen des actio/reactio-Prinzips ist die Versagenskraft F
für den Bolzengewindeanteil B und Mutterngewindeanteil M gleich groß. Für die Abscherflä-
chenanteile gilt:

A B = B * m * d  * (4a)

A M = M * m * d  * (4b)

Mit der Abscherspannung beim Versagen für das Muttergewinde:

mM = F / ( M * m * d  * ) = M * RmM (5)

läßt sich der Scherspannungsfaktor für die Mutter berechnen:

M = F / (RmM * M * m * d  * ) (5a)

Analog hierzu gilt für den Bolzen:

B = F / (RmB * B * m * d  * ) (5b)

4 Geometrische Herleitungen

Die Abscherfläche besteht aus parallel-gewendelten Streifen abgescherter Mutter- und Bolzenge-
windegänge. Der Abscherzylinder A  mit dem Abstreifdurchmesser d  und der Abstreiflänge m
enthält die beiden Abscherflächen von Bolzen und Mutter.

A  = A B + A M (6)

Die Anteile der Abscherflächen eines Gewindeganges hängen vom Abstreifradius r  ab. Mit hM für
das Muttergewinde und hB für den Bolzen gilt gemäß Bild 3:

P = hB + hM (7)

Bild 3: Breiten h der Abscherflächen.

Die Teilhöhen hM und hB auf einen Gang des Abscherzylinders lassen sich anhand von Bild 3 be-
rechnen:

hB = P/2 – 2* h (8a)

und hM = P/2 + 2* h (8b)

mit h  = (r  – r2)*tan ( /2) (9)

worin r2 = Flankenradius des Gewindes bedeutet.
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Die Verhältnisse der Teilhöhen zur Steigung P ist gleich dem Scherflächenanteilsfaktor , also für
den Bolzen

B = hB /P (10a)

und für die Mutter

M = hM /P (10b)

Der Anteil für das Bolzengewinde ergibt sich nach Bild 3 mit Gl. (8a) zu:

B = ½ – (d  – d2) * tan ( /2) / P (11a)

und für das Mutterngewinde ergibt sich nach Gl. (7)

M = ½ + (d  – d2) * tan ( /2) / P (11b)

Die Abscherflächen-Anteilsfaktoren ergänzen einander zum Endwert 1,0. Daher gilt für den Bol-
zen

B = 1 – 

 

M = A B  / A (12a)

und für die Mutter

M = 1 – B = A M  / A (12b)

Anhand dieser Anteilsfaktoren können die Abscherflächen von Bolzen und Mutter angegeben
werden:

A B = A * B (13a)

und A M = A * M (13b)

Weil Bolzen- und Mutterngewinde immer gleichzeitig, also bei gleicher Belastung, versagen, gilt:

F m = A  * B * mB = A  * M * mM = A  *(1 – B) * mM (14)

Die Auflösung nach B ergibt folgende Form, die nur noch von den Scherfestigkeiten der Werk-
stoffe beider Teile abhängt und deswegen Werkstoff-Faktor genannt wird:

B = mM / ( mM + mB) (15a)

M = mB / ( mM + mB) = 1 – B (15b)

Nach Gleichsetzung von Gl. (15a) und (11a) ergibt sich der gemeinsame Abstreifdurchmesser zu:

d  = d2 + [0,5 – mM / ( mM + mB)] * P / tan ( °/2) (16)

5 Einschraubtiefe

Für den Nachweis, daß das Gewinde mindestens genauso haltbar ist wie der Bolzen, wird die
Mindesteinschraubtiefe des Gewindes so festgelegt, daß die Kraft bei Abstreifen des Gewindes
der Bruchkraft Fm des Bolzens entspricht. Letztere beträgt unter Berücksichtigung des Span-
nungsquerschnittes AS des Bolzens

FmB = Rm,B * As (17a)
mit As = [½ (d2+ d3)]²* /4 (17b)

Nach Gleichsetzen dieser Bolzenbruchkraft mit der Abstreifkraft des Gewindes nach Gl. (14) bei-
spielsweise für das Bolzengewinde, läßt sich die Mindesteinschraubtiefe berechnen:

mmin 

 

(RmB * AS) / ( * d * B* mB) (18)

Mit mB nach Gl. (3b) und B nach Gl. (11 a), sowie d  nach Gl. (16) geht Gl. (18) schließlich in
nachstehende Schreibweise über:

mmin = 1/( B* )*( mM+ mB)/ mM* AS/[d2+{0,5– mM/( mM+ mB)}*P/tan ( /2)] (19a)

Bei Einsetzen der Zwischenergebnisse lautet die Gleichung dann:
mmin = 1/( B* ) * 1 / B * AS / d (19b)

6 Sicherheitsnachweis für die Gewindegängen
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Die Ist-Werte der Scherspannungen im Bolzengewinde ergeben sich nach der Definition der Ab-
scherspannung mit der Belastung F  zu:

B = Fmax / (A  * B) (20a)

Die Scherspannung im Muttergewinde ist analog formuliert:

M = Fmax / (A  * M) (20b)

Die Sicherheitsnachweise werden sowohl für das Bolzen- als auch für das Muttergewinde ge-
führt:

B = mB / B = B* RmB / B 

 

erf  für das Bolzengewinde (21a)

und M = mM / M = M* RmM / M 

 

erf  für das Muttergewinde (21b)

7 Berücksichtigung der Toleranzen

Sofern die Gewinde nicht in den üblichen Toleranzen 7H / 6g gefertigt werden, ist zu beachten,
daß die Einschraubtiefe um den Betrag vergrößert wird, der sich aus den Toleranzmaßen ergibt.
Erfahrungsgemäß sind die Abweichungen bei kleinerem Gewindedurchmesser gering, so daß eine
rechnerische Vergrößerung der Einschraublänge um ca. 5 % genügt. Bei einem exakten rechneri-
schen Nachweis sind jedoch die entsprechenden Toleranztabellen der Normen zu berücksichtigen.

8 Abstreifversuche

Umfangreiche Abstreifversuche wurden, wie in [3, 4, 5] aufgeführt, in Zusammenarbeit mit der
Qualitätsstelle der Firma Schraubenwerke Fuchs, GmbH, Siegen, durchgeführt. Untersucht wur-
den Verbindungen mit Schraubenbolzen und Muttern unterschiedlichster Materialpaarungen mit
Schrauben mit Gewinde M 20 und M 16 in den verschiedenen Festigkeitsklassen und in austeni-
tischer Qualität. Die realen Zugfestigkeiten aller Proben sind durch begleitende Zugversuche bzw.
durch 3.1 B-Zeugnisse nachgewiesen worden. Die Prüfkraft wurde bis zum Versagen der Verbin-
dungen gesteigert. Gemessen wurden Bruchkraft, Einschraubtiefe und Abstreifdurchmesser. An-
hand der ober hergeleiteten Gleichungen lassen sich die Scherspannungsfaktoren und die Ab-
streifdurchmesser berechnen und den gemessenen Werten gegenüberstellen.

Die Gegenüberstellung der berechneten und gemessenen Werte können in [3, 4, 5] eingesehen
werden.

9 Schrittweise Berechnung

9.1 Berechnung der Einschraubtiefe

Bei einer schrittweisen Berechnung der Einschraubtiefe, also mit Ermittlung der Zwischenwerte,
können folgende Gleichungen angewendet werden:

Zulässige Scherspannung vom Bolzen m,B, = B, * Rm,B (3b)
Zulässige Scherspannung der Mutter: m,M = M * Rm,M (3a)
Werkstoffaktor des Bolzens: B = mM / ( mM + mB) (15a)
Werkstoffaktor der Mutter M = 1 – B (15b)
Abstreifdurchmesser: d  = d2 + (0,5 – B) * P / tan ( °/2) (16)
Kraft an der Bruchgrenze: Fm,,B = AS * Rm,B (17a)
Fläche des Abstreifzylinders A  = Fm,B *(1/ mM + 1/ mB)
Einschraubtiefe: mmin = A  / (d  * )

Die beiden letzten Gleichungen lassen sich aus der Gleichung (14) in Verbindung mit den Glei-
chungen (13a) und (13b) herleiten.

9.2 Berechnung des Scherspannungsfaktors
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Mit den bekannten Werkstoffwerten des Bolzens. den Werkstoffkennwerten der Mutter und den
bei Versuchen festgestellten Daten für die Abstreifkraft bzw. Bruchkraft des Bolzens, den gemes-
senen Abstreifdurchmesser und die Einschraubtiefe sind folgende Berechnungsschritte erforder-
lich:

Abscherfläche A  = m * d  * (4)
Scherspannung der Mutter mM = (A  / F – 1 / mB)–1

Scherspannungsfaktor der Mutter M = mM / Rm,M

Die beiden letzten Gleichungen lassen sich aus den beiden vorstehenden Gleichungen im Ab-
schnitt 9.1 ableiten.
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